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Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 24.11.2020 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 1167/V vom 14.10.2020 
Außengastronomie auch im Herbst und Winter ermöglichen 
Drucksachen-Nr. 2020/V  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 
 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenversamm-
lung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 
 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirks-
verordnetenversammlung wird verwiesen. 
 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 
 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine  
 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 
 
 
 
Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
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Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung 

 

1. Gegenstand der Vorlage:  BVV-Beschluss Nr. 1167/V vom 14.10.2020 
„Außengastronomie auch im Herbst und Winter 
ermöglichen“ 
BVV-Drs. 2020/V 

2. Berichterstatter:   Bezirksstadträtin Schellenberg 

3.  Die Bezirksverordnetenversammlung hatte am 14.10.2020 den folgenden 
Beschluss gefasst: 

 
Das Bezirksamt wird gebeten, Anträge von Gastronomiebetrieben zur 
Aufstellung von alternativen, möglichst umweltfreundlichen Heizquellen 
wohlwollend zu prüfen bzw. deren Aufstellung zu tolerieren. Darüber hinaus soll 
in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Tische und Stühle auf öffentlichen 
Flächen aufzustellen, über den Termin 31.10.2020 hinaus entsprechend dem 
Beschluss der BVV zur Drucksache 1893/V (Beschluss 1078/V vom 
20.05.2020) bis zum 31.03.2021 verlängert werden. 

 

Hierzu wird berichtet: 

Das Straßen- und Grünflächenamt ist auch weiterhin bereit, von 
Gastronomiebetreibenden beantragte Flächen, ggf. auch zusätzliche 
Erweiterungsflächen für die Inanspruchnahme von Schankvorgärten wohlwollend zu 
prüfen und für diesen Zweck gem. des § 13 Berliner Straßengesetzes freizugeben, 
sofern es keine Konflikte mit der Verkehrssituation erwarten lässt und die 
erforderlichen Mindestabstände auf öffentlich genutzten Flächen weiterhin nutzbar 
sind. Die Bestimmungen der StVO, des Mobilitätsgesetzes sowie des Berliner 
Straßengesetzes haben Vorrang. Dieses Vorgehen wird seitens des Straßen- und 
Grünflächenamtes auch über den 31.10.2020 hinaus gewährleistet. 

Die Aufstellung von Heizquellen, gleich welcher Art, erfüllt den Tatbestand der 
Sondernutzung gem. Berliner Straßengesetz, sofern die Aufstellung dieser Geräte auf 
öffentlichem Straßenland erfolgen soll und keine private Fläche zur Verfügung steht.  

Ein Verbot von Heizquellen besteht in Steglitz-Zehlendorf nicht. 

 



Die Antragstellung durch die Gastronomiebetreibenden, die individuelle 
Einzelfallprüfung und die gebührenpflichtige Erteilung einer Genehmigung durch die 
Straßenverkehrsbehörde sind zwingend gesetzlich vorgeschrieben, sodass für eine 
Tolerierung einer Aufstellung von Heizquellen ohne Sondernutzungserlaubnis besteht.  

Das Straßen- und Grünflächenamt wird jedoch auch weiterhin bemüht bleiben, für 
Gastronomiebetreibende im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Antragsprüfung im 
Ergebnis der Einzelfallprüfung einer Genehmigungserteilung zu erreichen. Das setzt 
voraus, dass die Prüfung des Antrages keine Verkehrsgefährdung anderer Personen 
und keine Konflikte mit rechtlichen Vorgaben ergab. 
Ich bitte den Beschluss als erledigt anzusehen. 

 

Cerstin Richter-Kotowski Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin 
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